
Erklärung / Selbstauskunft 
zum Nachweis der Elterneigenschaft für die Berücksichtigung 
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Firma / Arbeitgeber Personalnummer 
 
 

  

Dieser Personalfragebogen dient zur Vorerfassung von Personaldaten für ein DATEV-Lohnabrechnungsprogramm. Zur Wahrung der Aufbewahrungsfrist 
wird der ausgefüllte Personalfragebogen beim Arbeitgeber / der lohnabrechnenden Stelle gespeichert, soweit und solange dies zur Erfüllung der dem 
Arbeitgeber oder seinen beauftragten Dritten obliegenden Aufgaben erforderlich ist. (Art. 6 Abs 1c DSGVO) 
 

Personalnummer:  

Name, Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ und Ort  

 
Ich versichere, dass nachfolgende Kinder (bis 25 Jahre) bei der Ermittlung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Pflegeversicherung zu be-
rücksichtigten sind: 
Bei individuellen Fragen zur Berücksichtigung von Kindern in besonderen Fällen (z.B. Kinder des Partners/der Partnerin, Adoption, u.a.) 
wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse. 
 

Lfd. Nr. Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
Hinweis: 
Gem. § 28o Abs. 1 SGB IV haben Beschäftigte gegenüber dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben zu machen und soweit erforderlich 
Unterlagen vorzulegen, die zur Durchführung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlich sind. 
Auch wenn derzeit übergangsweise auf einen konkreten Nachweis verzichtet werden kann, empfehlen wir Ihnen dringend die Vorlage 
entsprechender Nachweise (z.B. Kopien der Geburtsurkunde der Kinder). 
 
Nach § 111 Abs. 1 Ziff. 4 SGB IV handelt ordnungswidrig, „wer vorsätzlich oder leichtfertig …eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder die erforderlichen Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.“ Diese Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Falsche Angaben führen zu einer arbeitsrechtlichen Pflichtverletzung und 
können u.a. arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
Jede Änderung der o.g. Angaben ist unaufgefordert und rechtzeitig mit Angabe des Zeitpunktes der Wirksamkeit an das Lohnbüro 
mitzuteilen! 
 
 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Sollten sich Änderungen bezüglich der berücksichtigungsfähigen 
Kinder ergeben, werde ich dies umgehend meinem Arbeitgeber / der Lohnabrechnungsstelle mitteilen. 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 
 
 
 
Unterschrift Arbeitnehmer 

(Ergänzungen und weitere Erläuterungen bitte auf der Rückseite bzw. einem gesonderten Blatt) 


